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Vorwort

Rechtssichere Arbeitszeugnisse im Handumdrehen erstellen – dazu bietet Ihnen das 
Praxishandbuch Arbeitszeugnisse in vier Teilen das wichtige Grundlagenwissen, das 
spezifische rechtliche Know-how, praxiserprobte Arbeitsmittel sowie rund 260 juris-
tisch geprüfte Musterzeugnisse und Textbausteine.

In Teil 1 des Buches finden Sie die rechtlichen Grundlagen:
 y Welche Zeugnisarten es gibt und was für Besonderheiten sie jeweils haben.
 y Wie ein Zeugnis strukturiert ist und welche Inhalte notwendig aufgeführt werden 

müssen.
 y Wie Sie Leistung und Verhalten richtig beurteilen und anhand welcher Kriterien 

Sie dabei vorgehen (und was mit den einzelnen Kriterien genau gemeint ist).

In Teil 2 gehen wir auf die komplizierteren Fälle ein, mit denen alle Zeugnisaussteller 
immer wieder zu tun haben:

 y Wie Sie z. B. mit Elternzeit, Pflegezeit, Krankheit, Betriebsratstätigkeit oder Ver-
tragsbruch umgehen.

 y Wer einen rechtlichen Anspruch auf ein Zeugnis hat und wer dazu verpflichtet ist, 
eines auszustellen.

 y Wann ein Zeugnis geändert werden muss bzw. wann es widerrufen werden kann.
 y Wer bei einem fehlerhaften Zeugnis haftet.

In Teil 3 stellen wir Ihnen die wichtigsten Arbeitsmittel zur Verfügung.
 y Mit dem Workflow haben Sie die Zeugniserstellung immer im Blick.
 y Die Bewertungsbogen unterstützen Sie bei der korrekten Einschätzung von Leis-

tung und Verhalten.
 y Mit der Checkliste prüfen Sie das fertige Arbeitszeugnis auf Herz und Nieren.

Und mit Teil 4 haben Sie topaktuelle und juristisch geprüfte Musterzeugnisse und 
Textbausteine zur Hand:

 y Für jeden Mitarbeiter finden Sie hier das passende Arbeitszeugnis – von A wie Ac-
count-Manager bis Z wie Zweiradmechaniker – insgesamt rund 260 Musterzeug-
nisse stehen Ihnen zur Verfügung.

 y Mit den Textbausteinen in den Notenstufen sehr gut, gut, befriedigend und aus-
reichend stellen Sie ein Arbeitszeugnis ganz individuell zusammen.

 y Umgekehrt sind die Textbausteine das Analysetool, um die Bewertung eines Zeug-
nisses im Detail zu prüfen.

 y Darüber hinaus bieten wir Ihnen für besondere Erfolge, Kenntnisse und Fähigkei-
ten stilsichere Formulierungsvorschläge.

Vorwort
Vorwort
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Teil 1: Die rechtlichen Grundlagen

In diesem Teil Ihres Praxishandbuch Arbeitszeugnisse finden Sie alle grundlegenden 
Informationen rund um das Thema Arbeitszeugnis.

 y Sie erfahren, welche Arten von Zeugnissen es gibt und was für Besonderheiten 
diese jeweils haben;

 y Sie erhalten Informationen über den üblichen Aufbau eines Zeugnisses und wir 
erläutern, was mit den einzelnen Leistungskriterien  – wie Leistungsbereitschaft 
oder Arbeitsergebnis – gemeint ist;

 y Wir geben Ihnen Hilfestellung bei der Bewertungsfindung und zeigen Ihnen, wel-
chen äußerlichen Anforderungen ein Arbeitszeugnis genügen muss.

Weitergehende arbeitsrechtliche Fragen behandeln wir in Teil 2 des Praxishandbuch 
Arbeitszeugnisse.
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1  Zeugnisarten

Zusammenfassung
Die nachfolgenden Ausführungen beseitigen die in der Praxis häufig herrschende Un-
klarheit über die verschiedenen Zeugnisarten und die daran geknüpften Ansprüche 
des Arbeitnehmers. Die verschiedenen Bezeichnungen wie qualifiziertes Zeugnis und 
Endzeugnis rühren daher, dass entweder aus der inhaltlichen Perspektive oder aus der 
zeitlichen Perspektive gedacht wird:

 y Aus der inhaltlichen Perspektive wird das einfache Zeugnis vom qualifizierten 
Zeugnis unterschieden.

 y Bei der zeitlichen Perspektive kommt es auf den Zeitpunkt im Arbeitsverhältnis 
oder nach dessen Ende an, zu dem das Zeugnis ausgestellt wurde oder wird. Man 
spricht vom Endzeugnis, dem vorläufigen Zeugnis oder dem Zwischenzeugnis.

Wie sich diese Zeugnisarten voneinander unterscheiden, beschreiben wir im Folgen-
den. Zunächst gehen wir auf die beiden Zeugnistypen in der inhaltlichen Differenzie-
rung ein, dann auf die Zeugnistypen in der zeitlichen Differenzierung.

Da sich die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Bestimmungen im Wesentlichen ent-
sprechen, wird von einem einheitlichen Zeugnisrecht für alle Arbeitnehmer ausgegangen.

1.1  Einfaches Zeugnis

Beim einfachen Zeugnis werden lediglich die Art des Dienst- oder Arbeitsverhältnis-
ses, einzelne regelmäßig durchgeführte Aufgabenbereiche und dessen Dauer bestä-
tigt. Aussagen über die Leistungen des Arbeitnehmers bzw. der Arbeitnehmerin, über 
Führung und Verhalten werden im einfachen Zeugnis nicht getroffen.

Einfaches Zeugnis

Frau Dipl.-Kffr. Lisa Lange arbeitete vom 1. August 2012 bis zum 31. Oktober 2021 als Perso-
nalabteilungsleiterin in unserem Unternehmen.
Ihre Zuständigkeit im Personalwesen erstreckte sich auf die folgenden Bereiche:

 y Durchführung verschiedener Maßnahmen zur Organisationsentwicklung,
 y Durchführung der Betriebsratsarbeit aufseiten der Geschäftsführung,
 y Eigenverantwortliche Durchführung von HR-Projekten,
 y Erstellung und Aktualisierung des internationalen Arbeitsrechtsvergleichs,
 y Optimierungsbedarfe erkennen und umsetzen,
 y Verantwortung der Bereiche Personalrekrutierung, -verwaltung, -entlohnung, -entwicklung.

Frankfurt am Main, den 31. Oktober 2021
Unterschrift Geschäftsführung
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1.2  Qualifiziertes Zeugnis

Das qualifizierte Zeugnis enthält zu den Angaben über Art, Inhalt und Dauer des Beschäf-
tigungsverhältnisses ergänzend Ausführungen über die Führung und Leistung der Arbeit-
nehmerin bzw. des Arbeitnehmers. Dabei ist es wichtig, dass Führung und Leistungen 
gemeinsam und für die gesamte Dauer des Beschäftigungsverhältnisses beurteilt werden.

Qualifiziertes Zeugnis

Arbeitszeugnis
Frau Dipl.-Ing. Annika Klar war vom 01.03.2019 bis zum 28.02.2021 in unserem Betrieb als 
Ingenieurin für Bildverarbeitung beschäftigt.
Frau Klar war zuständig für folgende Aufgaben:

 y Vorbereitung von Experimenten zum Sichtbarmachen von Fehlern,
 y Ableiten optimaler Lösungskonzepte und Kurzberichte,
 y Erstellung von Angeboten und Realisierung von Projekten,
 y Entwurf der Optik und Beleuchtungstechnik,
 y Konstruktion des Aufbaus der Prüfgeräte entsprechend den spezifischen industriellen 

Anforderungen.
Frau Klar verfügt über ein auch in Nebenbereichen hervorragendes Fachwissen, das sie in 
der täglichen Praxis stets sehr gewinnbringend einsetzte. Besonders hervorzuheben ist ihre 
disziplinierte Arbeitsweise. Sie nahm regelmäßig erfolgreich an den unterschiedlichsten 
fachbezogenen internen und externen Weiterbildungsseminaren teil und bereicherte da-
durch immer wieder mit neuen Impulsen die Arbeit in unserem Unternehmen.
Ihre äußerst schnelle Auffassungsgabe ermöglichte es ihr, auch schwierigste Situationen 
sofort zu überblicken und dabei stets das Wesentliche zu erkennen. Frau Klar zeigte jeder-
zeit hohe Eigeninitiative und identifizierte sich immer voll mit ihren Aufgaben und unserem 
Unternehmen, wobei sie auch durch ihre sehr große Einsatzfreude überzeugte. Auch unter 
schwierigsten Arbeitsbedingungen und größtem Zeitdruck bewältigte sie alle Aufgaben in 
hervorragender Weise.
Ihre Aufgaben führte sie mit größter Umsicht und hohem Verantwortungsbewusstsein aus. 
Sie war äußerst belastbar, sehr gewissenhaft und arbeitete stets zügig, ohne dass dies zulas-
ten der Präzision ging. Frau Klar war in ganz besonders hohem Maße zuverlässig.
Sie hat sich in ihre Aufgabengebiete ausgesprochen schnell eingearbeitet; innerhalb kürzester Zeit 
erzielte sie sehr gute Ergebnisse. Hervorzuheben ist außerdem ihre hervorragende soziale Kompe-
tenz. Wir waren mit den Leistungen von Frau Klar stets und in jeder Hinsicht sehr zufrieden.
Sie wurde wegen ihres stets freundlichen und ausgeglichenen Wesens allseits sehr ge-
schätzt. Sie war immer hilfsbereit, zuvorkommend und stellte, falls erforderlich, auch per-
sönliche Interessen zurück. Ihr Verhalten zu Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen sowie 
Kundinnen und Kunden war jederzeit vorbildlich.
Aufgrund der Befristung endet das Arbeitsverhältnis am 28.02.2021, was wir sehr bedauern. 
Wir bedanken uns für die stets guten Leistungen und wünschen Frau Klar für die Zukunft be-
ruflich und privat weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Köln, 28.02.2021
Unterschrift Geschäftsführung
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1.3  Endzeugnis

Ein Endzeugnis ist das Zeugnis, das dem Arbeitnehmer mit Beendigung des Arbeits-
verhältnisses auszustellen ist. Es bescheinigt die berufliche Tätigkeit des Arbeitneh-
mers von Beginn bis zum Ende des Arbeitsverhältnisses.

Ein Endzeugnis kann als einfaches Zeugnis, in dem lediglich die Art des Dienst- und 
Arbeitsverhältnisses und dessen Dauer bestätigt wird, oder als qualifiziertes Zeugnis, 
in dem auch Aussagen über die Leistung und die Führung des Arbeitnehmers enthal-
ten sind, ausgestellt werden.

Das Endzeugnis ist im Übrigen die einzige Zeugnisart, die gesetzlich geregelt ist (siehe 
Kapitel 6.1.1).

1.4  Vorläufiges Zeugnis

Ist das Arbeitsverhältnis zwar noch nicht beendet, das Ende aber absehbar, entwe-
der weil das Arbeitsverhältnis befristet ist oder weil ein Aufhebungsvertrag schon ge-
schlossen oder die Kündigung ausgesprochen wurde, entsteht der Anspruch auf ein 
vorläufiges Zeugnis. Dieses bescheinigt den Verlauf des fast beendeten Arbeitsver-
hältnisses und soll dazu dienen, dass der Arbeitnehmer sich anderweitig bewerben 
kann.

Das vorläufige Zeugnis wird in der Praxis vor allem dann erteilt, wenn der Arbeit-
nehmer nach Abschluss eines Aufhebungsvertrags oder direkt nach Ausspruch einer 
Kündigung unter Fortzahlung der Vergütung von der Erbringung der Arbeitsleistung 
freigestellt ist.

Der Inhalt des vorläufigen Zeugnisses ist dann bei der rechtlichen Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses in das Endzeugnis ohne Änderung zu übernehmen, wenn sich 
keine wesentlichen neuen Tatsachen ergeben haben, die eine Änderung rechtferti-
gen. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn dem Arbeitnehmer im vorläufigen 
Zeugnis tadellose Arbeit bescheinigt worden wäre, der Arbeitgeber aber während der 
Freistellungsphase feststellt, dass erhebliche Arbeiten grundlos liegen geblieben sind 
und damit die Arbeitsleistung eben nicht mehr als tadellos bezeichnet werden kann.

Vorläufiges Zeugnis

Frau Maren Andersen, geboren am 23. Januar 1978, wurde nach Abschluss ihrer kaufmänni-
schen Ausbildung in unserem Werk in Darmstadt mit Wirkung vom 1. August 2012 als Sach-
bearbeiterin übernommen.

1.3 Endzeugnis

1.4 Vorläufiges Zeugnis
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Bereits nach kurzer Einarbeitungszeit konnten wir sie im Sachbereich »Kreditwesen, Mieten 
und Teilzahlungen« einsetzen. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind:

 y Mitwirkung bei der Überwachung unseres maschinellen Mahnverfahrens und den damit 
verbundenen Kundenreklamationskontakten,

 y Entscheidungsvorbereitung für die Festsetzung von Kundenkreditlimits einschließlich 
Kontaktpflege mit Auskunfteien,

 y Führung der Miet- und Teilzahlungsakten und Kontrolle der Mietwertveränderung.
Frau Andersen bewältigt diesen Aufgabenbereich mit sicherem Urteilsvermögen immer 
sachgerecht und zuverlässig. Sie vertritt die Interessen unserer Gesellschaft jederzeit loyal 
und erfüllt ihre Aufgaben mit großem Engagement stets zu unserer vollen Zufriedenheit.
Aufgrund ihres ruhigen und freundlichen Wesens, ihrer ausgeglichenen Charakterstruktur 
und ihrer positiven Einstellung zur Arbeit erfreut sich Frau Andersen bei Vorgesetzten und 
Kollegen einer gleichermaßen hohen Wertschätzung. Dies gilt auch für externe Gesprächs-
partner, die ihr verbindliches Auftreten sowie ihre guten Umgangsformen schätzen. Ihr per-
sönliches Verhalten ist stets einwandfrei.
Das vorläufige Zeugnis wird Frau Andersen erteilt, weil das Arbeitsverhältnis zum 31. Dezem-
ber 2021 enden wird. Der Sachbereich wird nach Buxtehude verlagert; Frau Andersen wird 
uns leider nicht dorthin folgen können.
Darmstadt, den 12. September 2021
Unterschrift Geschäftsführung

1.5  Zwischenzeugnis

Das Zwischenzeugnis entspricht inhaltlich dem vorläufigen Zeugnis mit dem Unter-
schied, dass das Beschäftigungsverhältnis nicht endet, sondern fortgesetzt wird. Es 
findet aber eine Zäsur im Arbeitsverhältnis statt. An der Erteilung eines Zwischen-
zeugnisses kann der Arbeitnehmer beispielsweise bei Versetzung oder bei Wechsel 
des Vorgesetzten ein besonderes berechtigtes Interesse haben.

Das Zwischenzeugnis ist ein Zeugnis, das während des Bestands des Arbeitsverhält-
nisses ausgestellt wird. Es kann sich als einfaches Zwischenzeugnis auf Art, Aufga-
benbereich und Dauer der Beschäftigung beschränken. In aller Regel werden jedoch 
Angaben über die Führung und Leistung des Arbeitnehmers erforderlich; es handelt 
sich dann um ein qualifiziertes Zwischenzeugnis.

Das Zwischenzeugnis unterscheidet sich vom Endzeugnis durch folgende Punkte:
 y Als Überschrift wird der Begriff »Zwischenzeugnis« angeführt, um es von dem mit 

»Zeugnis« oder »Arbeitszeugnis« betitelten Endzeugnis deutlich abzugrenzen.
 y Das Zwischenzeugnis wird im Präsens verfasst, weil die bewertete Tätigkeit andau-

ert und die bescheinigten Leistungen auch im Zeitpunkt der Zeugnisausstellung 
erbracht werden. (Das Imperfekt benutzen Sie, wenn ein bereits abgeschlossener 
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Vorgang beschrieben wird, z. B. die frühere Tätigkeit bei wechselndem Aufgaben-
bereich.)

 y Statt der für Endzeugnisse typischen Schlussformulierung findet sich im letzten 
Absatz des Zwischenzeugnisses ein Passus, in dem der Anlass für seine Erteilung 
dargelegt wird.

 y Außerdem kann im letzten Absatz ein besonderer Hinweis auf die besondere Qua-
lifikation oder Wertschätzung des beurteilten Arbeitnehmers aufgenommen wer-
den.

Zwischenzeugnis

Frau Dipl.-Ing. Julia Brill arbeitet seit dem 15.03.2017 als Ingenieurin für Biotechnologie in 
unserem Unternehmen.
Frau Brill ist mit folgenden Aufgaben betraut:

 y Vorbereitung und Vermaßung der Instrumente,
 y Einholen der erforderlichen behördlichen Genehmigungen,
 y Zeitplanung der Experimente mit internen und externen Fachleuten,
 y Vorbereitung der zu untersuchenden Materialien,
 y Erfassung von Datenmaterial,
 y Durchführung der Experimente,
 y Dokumentation der Ergebnisse für Auftraggeber und Förderinstitute.

Frau Brill verfügt über ein besonders fundiertes Fachwissen, welches sie stets in gewinnbrin-
gender Weise einsetzt. Sie ist jederzeit in der Lage, sich neuen Situationen und Verhaltens-
weisen gut anzupassen und ihr Arbeitsverhalten gegebenenfalls zu verändern. Zum Nutzen 
unseres Unternehmens erweitert und aktualisiert sie mit gutem Erfolg ihre umfassenden 
Fachkenntnisse durch regelmäßige Teilnahme an Weiterbildungsveranstaltungen.
Besonders hervorzuheben sind ihr gutes analytisches Denkvermögen und ihre rasche Auf-
fassungsgabe. Frau Brill engagiert sich sehr für unser Unternehmen, häufig auch über die 
übliche Arbeitszeit hinaus und zeigt dabei großen persönlichen Einsatz. Auch unter schwie-
rigen Arbeitsbedingungen und großem Zeitdruck bewältigt sie alle Aufgaben immer in guter 
Weise.
Sie arbeitet stets zügig, umsichtig, sorgfältig und genau. Frau Brill ist äußerst zuverlässig 
und genießt unser volles Vertrauen.
Die ihr obliegenden Aufgaben erledigt Frau Brill stets zu unserer vollen Zufriedenheit.
Ihr Verhalten gegenüber Vorgesetzten, Kollegen und Kunden ist stets einwandfrei.
Frau Brill hat uns um die Erteilung dieses Zwischenzeugnisses gebeten. Diesem Wunsch 
kommen wir gerne nach, verbunden mit dem Dank für die bisherigen stets guten Leistungen 
und der Hoffnung auf eine weiterhin positive Fortsetzung der Zusammenarbeit.
Berlin, 30.06.2021
Unterschrift Geschäftsführung
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2  Aufbau und Inhalt eines Arbeitszeugnisses

Zusammenfassung
Wir stellen hier im Folgenden den Aufbau und Inhalt eines qualifizierten Zeugnisses 
vor. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Zwischenzeugnis, ein vorläufiges 
Zeugnis oder ein Endzeugnis handelt. Sie alle folgen dem gleichen Grundraster – mit 
nur kleinen Unterschieden, auf die wir an den entsprechenden Stellen hinweisen.

Allen Arten von Arbeitszeugnissen ist es gemein, dem Arbeitnehmer beim Arbeits-
platzwechsel für sein weiteres berufliches Fortkommen einen Nachweis über sein 
fachliches Können und seine bisherige Tätigkeit zu geben.

2.1  Grundsätze der Zeugniserstellung

Erster Grundsatz: Einheitlichkeit
Die Rechtsprechung geht von dem sogenannten Einheitlichkeitsgrundsatz aus, dass 
das Zeugnis das gesamte Arbeitsverhältnis beschreiben muss und nicht nur Teile da-
von. Dies bezieht sich zum einen auf die Tätigkeiten des Arbeitnehmers. Hat er unter-
schiedliche Tätigkeiten erbracht, sind diese nicht in getrennten Arbeitszeugnissen zu 
beschreiben, sondern in einem einheitlichen Zeugnis1, selbst wenn der Mitarbeiter ge-
trennte Zeugnisse verlangt.2 Zum anderen gilt die Pflicht zum einheitlichen Zeugnis 
auch für die Verhaltens- und Leistungsbewertung. Eine Beschreibung nur der Leistung 
oder nur des Verhaltens ist unzulässig.3

Zweiter Grundsatz: Klarheit des Zeugnisses
Die in § 109 Abs. 2 GewO enthaltene Bestimmung, wonach ein Zeugnis keine Merkmale 
oder Formulierungen enthalten darf, die den Zweck haben, eine andere als aus der 
äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtlichen Aussage über den Arbeitnehmer 
zu treffen, kann als allgemeiner Grundsatz angesehen werden, der bei jedem Zeugnis 
zu berücksichtigen ist. Bei den Formulierungen ist also darauf zu achten, dass keine 
verschlüsselten, widersprüchlichen oder doppeldeutigen Aussagen gemacht werden; 
solche Passagen sind ersatzlos zu streichen.4

1 Hessisches LAG, Urteil v. 14.9.1984, 13 Sa 64/84.
2 Hessisches LAG, Urteil v. 23.1.1968, 5 Sa 373/67.
3 LAG Köln, Urteil v. 30.3.2001, 4 Sa 1485/00.
4 BAG, Urteil v. 15.11.2011, 9 AZR 386/10.
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2.2  Die zentralen Inhalte des Arbeitszeugnisses

2.2.1  Überschrift

Als Überschrift des Arbeitszeugnisses können Sie wahlweise den Begriff »Zeugnis« 
oder »Arbeitszeugnis« verwenden. Sie können das Zeugnis aber auch konkreter be-
nennen, wenn es sich beispielsweise um ein Zwischenzeugnis oder ein Ausbildungs-
zeugnis handelt, und genau diese jeweilige Bezeichnung als Überschrift nutzen. Die 
Bezeichnung »Einfaches Zeugnis« als Überschrift zu verwenden, ist nicht üblich.

2.2.2  Einleitung, Dauer der Beschäftigung, Zeitpunkt der Beendigung

In der Einleitung nennen Sie die Person des Arbeitnehmers mit Vornamen und Namen. 
Anschrift und Geburtsdatum sind nur mit Einverständnis des Arbeitnehmers aufzu-
nehmen.

Es folgt meist eine Beschreibung des Arbeitgebers, dessen Unternehmenszweck, ge-
gebenenfalls mit Angaben über Größe, Umsatz, Anzahl der Betriebsstätten.

Die Art der Beschäftigung ist so vollständig und genau anzugeben, dass sich ein Dritter 
hierüber ein Bild machen kann.5 Allgemeine Angaben zur Tätigkeit sind insbesondere 
dann nicht ausreichend, wenn entweder der Begriff nicht aussagekräftig ist oder der 
Arbeitnehmer mit Sonderaufgaben befasst war.6 Wenn der Mitarbeiter an mehreren 
Arbeitsplätzen im Betrieb oder Unternehmen tätig war, ist dies in einem einheitlichen 
Zeugnis und chronologisch zusammenzufassen.7

Es ist nicht zu beanstanden, wenn die Tätigkeitsbeschreibung als Aufzählung vorge-
nommen wird; auch eine stichwortartige Aufzählung erfüllt die Anforderungen an ein 
qualifiziertes Zeugnis.8

Dauer der Beschäftigung
Als Dauer der Beschäftigung ist die rechtliche Dauer des Arbeitsverhältnisses anzu-
geben, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündigung wirksam wird, das Arbeits-
verhältnis aufgrund einer Befristung endet oder aufgrund eines Aufhebungsvertrags 
aufgelöst wird. Es kommt nicht auf die tatsächliche Beschäftigungszeit an. Kürzere 
Unterbrechungen wie Urlaub, Krankheit usw. sind nicht anzugeben.9 Gleiches gilt für 

5 BAG, Urteil v. 12.8.1976, 3 AZR 720/75.
6 Münchener Kommentar – Henssler, 8. Auflage 2020 § 630 Rdn. 26.
7 LAG Frankfurt, Urteil v. 23.1.1968, 5 Sa 373/67.
8 LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil v. 2.4.2019, 2 Sa 187/18.
9 Schaub/Linck, Arbeitsrechts-Handbuch, 18. Auflage 2019, § 147 III, Rz. 21.
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Fehlzeiten aufgrund eines längeren Streiks oder einer Aussperrung. Ungewöhnliche 
und länger andauernde tatsächliche Unterbrechungen des Arbeitsverhältnisses kön-
nen allerdings vermerkt werden, wenn sie zum Zeitpunkt der Zeugniserteilung für die 
Beurteilung des Arbeitsverhältnisses prägend waren, wenn sie etwa die Hälfte der 
Dauer des Arbeitsverhältnisses ausmachen. In diesem Falle wird der Arbeitgeber dar-
auf hinweisen dürfen und wohl auch hinweisen müssen.

Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses
Der Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist in einem vorläufigen 
Zeugnis oder einem Endzeugnis anzugeben (falls sich die Beendigung nicht aus der 
Schlussformel ergibt).10

Eine sogenannte »Prozessbeschäftigung« ist dabei nicht zu berücksichtigen, denn 
wenn der Arbeitgeber im Prozess obsiegt, zählt die Prozessbeschäftigung nicht als 
Arbeitsverhältnis.11 Unter Prozessbeschäftigung versteht man den Zeitraum nach Ab-
lauf der Kündigungsfrist, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten während der Dauer 
des Kündigungsrechtsstreits bis zu dessen Beendigung weiter beschäftigt.

Grund für die Beendigung
Der Grund für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses wird nicht in das Zeugnis auf-
genommen. Dies ergibt sich aus § 109 GewO, der ausführt, dass das Zeugnis Anga-
ben zur Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses machen soll. Daraus ist umgekehrt 
zu schließen, dass Angaben zum Beendigungsgrund nur dann enthalten sein dürfen, 
wenn der Arbeitnehmer dies wünscht. Verlangt der Arbeitnehmer genau dies, dass 
der Grund des Ausscheidens in das Zeugnis aufgenommen wird, muss der Arbeitgeber 
dem nachkommen.12 Allerdings ist es in der Praxis üblich, Angaben über den Grund der 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu machen, jedenfalls dann, wenn dies nicht zu 
einer nachteiligen Beurteilung der Beschäftigten führt.

2.2.3  Tätigkeitsbeschreibung

Als Grundsatz kann festgehalten werden, dass alle wesentlichen Arbeiten und Tätigkei-
ten konkret beschrieben werden müssen einschließlich des beruflichen Werdegangs 
des Arbeitnehmers. Der Umfang der Tätigkeit und die Qualifikation des Beschäftigten 
müssen daraus erkennbar sein. Daher reicht die Angabe der Berufsbezeichnung oder 
der internen Funktionen nicht aus.

10 LAG Düsseldorf, Urteil v. 22.1.1988, 2 Sa 1654/87.
11 BAG, Urteil v. 14.6.2016, 9 AZR 8/15.
12 LAG Baden-Württemberg, Urteile v. 9.5.1968, 4 Sa 22, 23/68.
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Je länger das Arbeitsverhältnis gedauert hat und je qualifizierter die Tätigkeit war, 
desto länger wird logischerweise die Darstellung der Tätigkeit sein müssen.

Wenn der Mitarbeiter an verschiedenen Arbeitsplätzen tätig war, sind diese einzelnen 
Tätigkeiten in chronologischer Reihenfolge aufzuführen. Nur so lässt sich für den Le-
ser des Zeugnisses die fachliche und berufliche Entwicklung des Arbeitnehmers an-
schaulich und nachvollziehbar darstellen.

Das Arbeitszeugnis belegt alleine den beruflichen Werdegang eines Arbeitnehmers, 
weshalb Tätigkeiten außerhalb der beruflichen Aufgaben nicht aufzuführen sind. Dies 
gilt zum einen für Aktivitäten außerhalb des Unternehmens (Ehrenämter, Gewerk-
schaftszugehörigkeit und -tätigkeit), aber auch für »innerbetriebliche« Ehrenämter 
(Betriebsratstätigkeit).

2.2.4  Leistungsbeurteilung

Die Leistungsbeurteilung wird anhand von verschiedenen Kriterien beschrieben. 
Hierunter fallen Fachkenntnisse, Arbeitsqualität, Initiative des Arbeitnehmers, 
Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit, 
Verhandlungsgeschick und Ausdrucksfähigkeit. Weitere Informationen zu den in 
Arbeitszeugnissen verwendeten Beurteilungskriterien finden Sie in Kapitel 3.2.

Bei der Beurteilung orientiert man sich – natürlich – an der Tätigkeit des Mitarbeiters. 
Selbstverständlichkeiten sind hier aber nicht zu erwähnen, beispielsweise dass der 
Mitarbeiter pünktlich war. Die gebotene Individualisierung und Hervorhebung der für 
das Arbeitsverhältnis prägenden Merkmale lässt sich in der Regel nur durch einen auf 
den einzelnen Arbeitnehmer bezogenen Fließtext erreichen. Ein Zeugnis, das in ta-
bellarischer Form eine Vielzahl von Bewertungskriterien gleichrangig nebeneinander 
auflistet und nach Schulnoten bewertet, genügt nicht den gesetzlichen Anforderun-
gen an ein qualifiziertes Arbeitszeugnis13.

Die Leistungsbeurteilung schließt mit einer zusammenfassenden Beschreibung ab.

2.2.5  Führungsleistung

Die Führungsleistung wird nur bei Führungskräften beurteilt und darunter die Quali-
tät der Mitarbeiterführung eines Vorgesetzten verstanden. In Betracht kommen dabei 

13 BAG, Urteil v. 27.4.2021, 9 AZR 262/20.
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verschiedene Kriterien, wie die Auswirkung der Führung auf die Motivation der Mit-
arbeiter (Betriebsklima), auf die Mitarbeiterleistung (Abteilungsergebnis) sowie das 
Durchsetzungsvermögen der Führungskraft14.

2.2.6  Soziales Verhalten

In diesem Abschnitt des Zeugnisses gilt es das persönliche Verhalten zu gewichten 
einschließlich einer zusammenfassenden Führungsbeurteilung. Hierunter wird das 
Sozialverhalten des Arbeitnehmers verstanden und nicht etwa die sozialethische Füh-
rung15. Kriterien können hierfür z. B. die Kooperations- und Kompromissbereitschaft 
des Arbeitnehmers sein16.

Konkret wird darunter das persönliche Verhalten im Umgang mit Vorgesetzten, Kolle-
gen und Mitarbeitern17, ggf. mit Dritten (z. B. Lieferanten, Kunden) und die Beachtung 
der betrieblichen Ordnung verstanden.

Dabei kommt es alleine auf das Verhalten während der Arbeitspflicht an, denn es wird 
nur das Arbeitsverhältnis beschrieben. Außerbetriebliches Verhalten muss grund-
sätzlich unerwähnt bleiben, es sei denn, dieses Verhalten wirkt sich unmittelbar auf 
das Arbeitsverhältnis oder die Arbeitsleistung aus. Dies gilt selbstverständlich dann, 
wenn etwa der Arbeitnehmer während des bestehenden Arbeitsverhältnisses in sei-
ner Freizeit Wettbewerb zu seinem Arbeitgeber macht, sich ehrverletzend über sei-
nen Arbeitgeber, Kunden oder Lieferanten äußert oder unerlaubt ein Firmenfahrzeug 
in fahruntüchtigem Zustand zu einer Privatfahrt nutzt und strafgerichtlich verurteilt 
wird.18

2.2.7  Schlussformulierung

Die Schlussformulierung nennt – bei entsprechendem Wunsch des Beschäftigten – 
die Gründe für die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, auf wessen Initiative das 
Arbeitsverhältnis beendet wurde. Es folgen häufig eine Dankesformel – ggf. verbun-
den mit einer Bedauernsformel  – sowie Zukunftswünsche. Hierauf hat der Arbeit-
nehmer allerdings keinen Anspruch.19Führt allerdings das Weglassen einer solchen 

14 LAG Hamm, Urteil v. 27.4.2000, 4 Sa 1018/99.
15 LAG Hamm, Urteil v. 27.2.1997, 4 Sa 1691/96
16 LAG Hamm, Urteil v. 27.2.1997, 4 Sa 1691/96
17 Nach dem ArbG Saarbrücken, Urteil v. 2.11.2001, 6c Ca 38/01 kommt es auf die Wortreihenfolge an: Wird 

der Vorgesetzte nicht an erster Stelle genannt, kann dies auf ein getrübtes Verhältnis zu ihm hindeuten.
18 BAG, Urteil v. 29.1.1986, 4 AZR 479/84.
19 BAG, Urteil v. 20.2.2001, 9 AZR 44/00.
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Schlussformulierung dazu, dass dadurch die Formulierungen zur Leistungs- und 
Verhaltensbewertung relativiert werden, ist sie aufzunehmen.20 Wir empfehlen eine 
einheitliche, der Personalpraxis gerecht werdende  Handhabung in der Weise, dass 
Sie ein »sehr gutes« Zeugnis (Schulnote 1) mit einer Bedauerns-, Dankes- und Gu-
te-Wünsche-Formel abschließen, ein »gutes« Zeugnis (Schulnote 2) mit einer Dan-
kes- und Gute-Wünsche-Formel. »Befriedigende« (Schulnote 3) und »ausreichende« 
Zeugnisse (Schulnote 4) sollten mit einer Gute-Wünsche-Formel abgeschlossen wer-
den (vgl. im Einzelnen 14.1.14). Diese Empfehlungen sind in den Musterzeugnissen in 
Teil 4 umgesetzt.

2.2.8  Datum der Zeugnisausstellung, Unterschrift des Zeugnisausstellers

Zum Abschluss des Zeugnisses unterschreibt der Zeugnisaussteller, zusätzlich wird 
der Name des Zeugnisausstellers maschinenschriftlich aufgeführt mit dem Hinweis 
auf dessen Funktion. Unterschreibt ein Vertreter des Arbeitgebers erfolgt ebenfalls 
ein Hinweis auf die Rechtsstellung des Ausstellers. Aus diesem Hinweis muss zudem 
deutlich werden, dass der Vertreter dem Arbeitnehmer gegenüber weisungsbefugt 
war.21

Als Ausstellungsdatum ist das Datum der rechtlichen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses anzugeben, es sei denn, dass der – ehemalige – Arbeitnehmer den Zeugnisan-
spruch nicht zeitnah geltend gemacht hat. Jedenfalls fünf Wochen nach Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses gelten noch als zeitnah.22

2.3  Übersicht: Aufbau eines qualifizierten Zeugnisses

Überschrift Zeugnis

Einleitung Herr Martin Hoffmann, geboren am 11. Dezember 1977, war vom 
1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2021 als Vertriebsbeauftragter in 
unserem Unternehmen tätig.

Unternehmensbe-
schreibung (optional)

Wir sind ein Unternehmen der Zulieferindustrie zum Maschinenbau 
mit fünf Standorten in Deutschland. Wir fertigen elektronische Steue-
rungen für Fertigungslinien. Unser Hauptsitz ist in München.

20 LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil v. 2.4.2019, 2 Sa 187/18.
21 BAG, Urteil v. 26.6.2001, 9 AZR 392/00.
22 LAG Köln, Beschluss v. 27.3.2020, 7 Ta 200/19.
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Überschrift Zeugnis

Tätigkeitsbeschreibung Herrn Hoffmann oblagen die Entwicklung und die Umsetzung von 
Marketingkonzepten einschließlich des gesamten Bereichs der Ver-
kaufsverhandlungen mit Interessenten. Hierzu gehörten das Her-
stellen erster Kontakte, die Angebotserstellung und das Führen von 
Verkaufsgesprächen bis zum Vertragsabschluss. (…)

Leistungsbeurteilung Herr Hoffmann zeigte Einsatzbereitschaft und Eigeninitiative, hatte oft 
gute Ideen und arbeitete zielstrebig, sorgfältig und erfolgreich. (…)

Besondere Erfolge, 
Kenntnisse oder Fähig-
keiten (optional)

Besonders hervorzuheben ist die erfolgreiche Begleitung und verant-
wortliche Leitung der Zertifizierung unseres Betriebes nach DIN (…)

Zusammenfassende 
Leistungsbeurteilung

Die übertragenen Aufgaben hat er stets zu unserer vollen Zufrieden-
heit bewältigt.

Soziales Verhalten Herr Hoffmann ist bei Vorgesetzten, Kollegen und Geschäftspartnern 
geschätzt. Er unterstützt die Zusammenarbeit, ist stets hilfsbereit und 
in der Lage, sachliche Kritik zu üben und zu akzeptieren. Sein persön-
liches Verhalten war stets einwandfrei.

Schlussformulierung Herr Hoffmann verlässt unser Unternehmen mit dem heutigen Tag 
auf eigenen Wunsch. Wir bedauern diese Entscheidung, danken ihm 
für seine Mitarbeit und wünschen ihm weiterhin Erfolg und persönlich 
alles Gute.

Ort und Datum München, den 31. Dezember 2021

Unterschrift Brigitte Maier Klaus Müller

Maschinenschriftlicher 
Name und Hinweis auf 
Prokura und Funktion

ppa. Maier
Vertriebsleiterin

ppa. Müller
Personalleiter
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3  Leistung und Verhalten richtig beurteilen

3.1  Grundsätze der Beurteilung

Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass im Arbeitszeugnis alle wesentlichen 
Tatsachen und Bewertungen angegeben werden müssen, die für die Gesamtbeurtei-
lung des Beschäftigten von Bedeutung und für Dritte von Interesse sind.23 Einmalige 
Vorfälle oder Umstände, die für den Arbeitnehmer und seine Führung und Leistun-
gen nicht charakteristisch sind, dürfen in das Zeugnis nicht aufgenommen werden. 
Das außerdienstliche Verhalten des Beschäftigten darf im Zeugnis nur dann erwähnt 
werden, wenn es sich dienstlich auswirkt (z. B. Trunk- oder Drogensucht). Die Formu-
lierung des Arbeitszeugnisses steht im pflichtgemäßen Ermessen des Arbeitgebers. 
In diesem Rahmen ist der Arbeitgeber in der Wortwahl und der Satzstellung frei. Ihm 
steht bei der Abfassung des Zeugnisses auch ein Beurteilungsspielraum zu.24

Erster Grundsatz: Wahrheit der Beurteilung
Oberster Grundsatz für die Zeugniserteilung stellt die Wahrheit der Beurteilung dar. 
Das Zeugnis darf deshalb nur Tatsachen, dagegen keine Behauptungen, Annahmen 
oder Verdachtsmomente enthalten.25

Zweiter Grundsatz: Wohlwollender Maßstab
Dieser zweite Grundsatz verpflichtet den Arbeitgeber, bei der Beurteilung der Leistun-
gen den wohlwollenden Maßstab eines verständigen Arbeitgebers zugrunde zu legen 
und dem Arbeitnehmer das Fortkommen nicht unnötig zu erschweren.26

Die Anforderungen an ein Arbeitszeugnis ergeben sich aus der zweiseitigen Zielsetzung:
 y Es soll einerseits dem Arbeitnehmer als Unterlage für eine neue Bewerbung die-

nen. Seine Belange sind gefährdet, wenn er unterbewertet wird.
 y Andererseits soll das Zeugnis der Unterrichtung eines Dritten dienen, der die Ein-

stellung des Arbeitnehmers in Erwägung zieht; dessen Belange sind gefährdet, 
wenn der Arbeitnehmer überbewertet wird.

Aus dem notwendigen Ausgleich dieser widerstreitenden Interessen ergibt sich als 
oberster Grundsatz der Zeugniserteilung der Grundsatz der Zeugniswahrheit. Das 
Zeugnis muss deshalb alle wesentlichen Tatsachen und Bewertungen enthalten, die 
für die Gesamtbeurteilung des Arbeitnehmers von Bedeutung sind. Dies schließt 

23 BAG, Urteil v. 12.8.1976, 3 AZR 720/75.
24 LAG Düsseldorf, Urteil v. 12.3.1986, 15 Sa 13/86.
25 Schaub, Arbeitsrechts-Handbuch, 18. Auflage 2019, § 147 III, Rz. 20.
26 BAG, Urteil v. 25.10.1967, 3 AZR 456/66.
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jedoch gleichzeitig aus, dass einmalige Vorfälle oder Umstände, die für den Arbeit-
nehmer, seine Führung und Leistung nicht charakteristisch sind – seien sie vorteilhaft 
oder nachteilig –, aufgenommen oder verallgemeinert werden dürfen. Weiterhin ist zu 
berücksichtigen, dass die zweite Zielsetzung des Zeugnisses, die Unterrichtung eines 
Dritten, nur so weit zu berücksichtigen ist, wie es das Interesse des Dritten erfordert. 
Der Arbeitgeber darf und muss deshalb wahre Tatsachen und Beurteilungen nur in-
soweit in dem Zeugnis angeben, als ein künftiger Arbeitgeber hieran ein berechtigtes 
Interesse haben kann.

Da das Zeugnis als Mitteilung an Dritte bestimmt ist, darf es weder durch Wortwahl 
und Satzstellung noch durch Auslassungen zu Irrtümern oder Mehrdeutigkeiten bei 
Dritten führen.27 Solche Irrtümer und Mehrdeutigkeiten können dann entstehen, 
wenn nach der Verkehrssitte aufzunehmende Formulierungen ausgelassen werden. 
In solchen Fällen führt die Auslassung bei Dritten regelmäßig zu unberechtigten, un-
wahren und für den Arbeitnehmer negativen Schlussfolgerungen.28

Insgesamt wird ein Werturteil abgegeben, wobei es regelmäßig nicht auf isolierte 
Wortpassagen ankommt, sondern es wird auf das Gesamtbild des Zeugnisses geach-
tet. So kann die Aussage, ein Mitarbeiter sei anspruchsvoll und kritisch, im Zusam-
menhang mit der Beurteilung, dass er anerkannt und beliebt war und sein Verhalten 
stets einwandfrei gewesen sei, als positiv bewertet werden.29

3.2  Die einzelnen Kriterien der Beurteilung

Die hier aufgeführten Kriterien basieren auf einer Übersicht, die das Landesarbeits-
gericht Hamm in einem Urteil veröffentlichte30. Wir geben hier nicht direkt die 
Begrifflichkeiten des Gerichts wieder, sondern bieten die Begriffe, wie sie in der Ausei-
nandersetzung von Experten, Praktikern und Juristen bis heute weiterentwickelt wur-
den. An diesen Kriterien orientieren sich auch die Musterzeugnisse und Textbausteine 
in Teil 4 des Praxishandbuch Arbeitszeugnisse.

3.2.1  Fachwissen

Das Fachwissen ist das Spezialwissen, aufgrund dessen es dem Arbeitnehmer möglich 
ist, seine Arbeit durchzuführen. Das kann im Einzelnen sehr unterschiedlich ausfal-

27 BAG, Urteil v. 15.11.2011, 9 AZR 386/10.
28 BAG, Urteil v. 23.6.1960, 5 AZR 560/58.
29 LAG Düsseldorf, Urteil v. 23.7.2003, 12 Sa 232/03.
30 LAG Hamm, Urteil v. 1.12.1994, 4 Sa 1631/94
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len. Einer hoch spezialisierten Molekularbiologin muss hier im Detail ihr Wissen und 
Können testiert werden, bei einem Sachbearbeiter ist das nicht unbedingt notwendig.

Unterstützende Fragen
 y Besitzt der Mitarbeiter neben dem reinen Fachwissen auch die praktischen Fähig-

keiten, die das jeweilige Berufsbild mit sich bringt?
 y Hat der Mitarbeiter Berufserfahrung gesammelt?
 y Verfügt der Mitarbeiter für seine Aufgaben über ein überdurchschnittlich hohes 

Fachwissen?

3.2.2  Weiterbildung

Die Bewertung der Weiterbildung ist zwar optional, sie ist jedoch in den vergangenen 
Jahren immer wichtiger geworden. Zudem zeigt sich an diesem Kriterium auch viel 
über die Motivation des Arbeitnehmers. Wenn Sie dieses Kriterium in das Zeugnis 
aufnehmen wollen, ist das schon an sich eine Aussage. Mit der Bewertung zeigen Sie 
zudem, ob Ihr Mitarbeiter seine Fachkenntnisse stetig und proaktiv erweitert bzw. er-
gänzt hat.

Unterstützende Fragen
 y Ist der Mitarbeiter bereit, sich fehlende Erfahrungen bzw. Qualifikationen aus 

eigenem Antrieb anzueignen?
 y Schafft er sich Freiräume, um Weiterbildungsangebote zu nutzen und das Gelernte 

in seinem beruflichen Alltag gewinnbringend einzusetzen?
 y Hat die Investition in Weiterbildungsmaßnahmen sowohl dem Arbeitnehmer als 

auch dem Unternehmen etwas gebracht?

3.2.3  Auffassungsgabe und Denkvermögen

Auffassungsgabe und Denkvermögen haben mit Flexibilität und Lernfähigkeit zu tun. 
Hier geht es um eigenständiges Denken und das Finden von konstruktiven Lösungen. 
Bewerten Sie daher vor allem die Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge zu erkennen, 
die Herausforderung dabei zu begreifen und praktikable Lösungen zu finden.

Unterstützende Fragen
 y Wie schnell begreift der Arbeitnehmer Änderungen im Arbeitsablauf?
 y Wie gut kann er den Arbeitsablauf analysieren?
 y Zeigt er Kreativität beim Entwickeln einer Lösung?
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3.2.4  Leistungsbereitschaft

Bei der Leistungsbereitschaft geht es um Einsatzwillen und Eigeninitiative. Bewerten 
Sie an dieser Stelle den Grad des Pflichtbewusstseins Ihres Mitarbeiters, mit dem er 
sein Arbeitsaufkommen und auch darüber hinausgehende Aufgaben bewältigt.

Unterstützende Fragen
 y Ist der Mitarbeiter bereit, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen, oder be-

steht er strikt auf sein abgestecktes Aufgabengebiet?
 y Achtet der Mitarbeiter übermäßig auf die vorgeschriebenen Arbeitszeiten oder 

gibt es eine Bereitschaft, Überstunden zu machen, wenn viel Arbeit anfällt?
 y Hat der Arbeitnehmer einen hohen Anspruch an seine Arbeitsqualität?

3.2.5  Belastbarkeit

Die Belastbarkeit bezeichnet den Einsatzwillen des Arbeitnehmers auch unter stärks-
tem Arbeitsanfall. Belastend können nicht nur die Arbeitsmenge, sondern auch die 
Arbeitsumstände (z. B. Temperatur, Lärm, Geruch) und die psychischen Anforderun-
gen (z. B. große Verantwortung, hoher Erfolgsdruck, Nacht- und Schichtdienst) sein. 
Lassen Sie auch solche Umstände entsprechend in Ihre Bewertung einfließen.

Unterstützende Fragen
 y Wie reagiert der Arbeitnehmer auf außergewöhnliche Belastungen in seinem 

Arbeitsumfeld?
 y Ist der Mitarbeiter in der Lage, auch unter hohem Zeitdruck seine Leistung abzu-

rufen?
 y Zeigt er Ausdauer oder sind nur kurzzeitig höhere Leistungen zu erwarten?

3.2.6  Arbeitsweise

Menschen arbeiten sehr unterschiedlich: Die einen gehen planvoll vor, die anderen 
fangen sofort mit der Arbeit an, wieder andere warten auf Anweisungen. Dies ist keine 
Wertung, denn für die verschiedenen Arbeitsplätze gibt es unterschiedliche Anforde-
rungen. Lassen Sie an dieser Stelle durchaus auch Teamfähigkeit und kommunikative 
Fähigkeiten in die Bewertung mit einfließen. Zur Arbeitsweise gehört nämlich nicht 
nur die Vorgehensweise, sondern auch die Interaktion mit den Kollegen.

Unterstützende Fragen
Können Sie die Arbeitsweise Ihres Mitarbeiters je nach Tätigkeit mit den folgenden 
Eigenschaften beschreiben:
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 y sorgfältig und präzise?
 y ergebnisorientiert?
 y verantwortungsbewusst?

3.2.7  Zuverlässigkeit

Je höher und verantwortungsvoller eine Stelle angesiedelt ist, desto selbstverständ-
licher wird man davon ausgehen, dass die Person »zuverlässig« ist. Bei einem Ge-
schäftsführer wird daher die Erwähnung der Zuverlässigkeit eher als eine negative 
Aussage wahrgenommen werden. Bei einem Auszubildenden kann es aber eine wich-
tige Aussage sein.

Unterstützende Fragen
 y Hält der Arbeitnehmer sich an vereinbarte Termine und Absprachen?
 y Ist er gegenüber dem Unternehmen loyal?
 y Kann der Arbeitnehmer ihm anvertraute Informationen für sich behalten?

3.2.8  Arbeitsergebnis

Jeder Arbeitgeber beschäftigt seine Mitarbeiter nicht zuletzt, um ein gutes 
Arbeitsergebnis im Unternehmen zu erzielen. Deshalb nimmt die Beurteilung des 
Arbeitsergebnisses, neben der zusammenfassenden Leistungsbeurteilung, eine 
Schlüsselrolle im Arbeitszeugnis ein. Hier wird Bilanz gezogen über die erbrachten 
Leistungen des Arbeitnehmers. Die Bewertung des Arbeitsergebnisses sollte sich an 
der Position des zu Beurteilenden orientieren.

Unterstützende Fragen
 y Wie konnte der Arbeitnehmer seine Aufgaben in der Praxis umsetzen?
 y Welchen Nutzen hatte das Unternehmen durch die erbrachten Arbeitsergebnisse?
 y Konnten die vereinbarten Ziele regelmäßig erreicht oder auch übertroffen werden?

3.2.9  Führungsleistung

Die Führungsleistung ist bei Führungskräften mit Sicherheit eine sehr wichtige Kom-
petenz. Hier geht es in erster Linie um die Bewertung der Eigenschaften wie Mitarbei-
terführung, Teamsteuerung, Motivation, Integrationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit, 
Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick. Berücksichtigen Sie bei der Beurtei-
lung, dass es neben der fachlichen Expertise und dem methodischen Wissen oft die 
Soft Skills sind, die über Erfolg oder Misserfolg einer Führungskraft entscheiden.



3 Leistung und Verhalten richtig beurteilen

38

Unterstützende Fragen
 y Können Sie Einfühlungsvermögen, Achtung vor dem Gesprächspartner, aber auch 

Durchsetzungsstärke in der Sache bestätigen?
 y Ist die Führungskraft in der Lage, ihre Aufgaben zu planen, zu übertragen und die 

Durchführung sachlich zu kontrollieren?
 y Kommuniziert die Führungskraft deutlich und respektvoll ihre Erwartungshal-

tung?
 y Schafft die Führungskraft die entsprechenden Rahmenbedingungen für eine gute 

Teamleistung – auch in Konfliktsituationen?

3.2.10  Zusammenfassende Leistungsbeurteilung

Die zusammenfassende Leistungsbeurteilung ist die zentrale Aussage des Zeugnisses. 
Auf sie schauen Personalprofis als Erstes. Sofort kann man daran erkennen, wie viel 
Potenzial der Arbeitgeber im Arbeitnehmer sieht, welche persönlichen Fähigkeiten 
aufgefallen sind und welches Wissen offenbar wurde.

Achten Sie darauf, dass die Durchschnittsnote aller zuvor bewerteten Kriterien der 
Note der zusammenfassenden Leistungsbeurteilung entspricht.

Unterstützende Fragen
 y Hat der Mitarbeiter die Erwartungen erfüllt?
 y Waren Sie mit den Leistungen des Mitarbeiters zufrieden?
 y Unter Berücksichtigung aller Kriterien: Welche Note hat der Mitarbeiter verdient?

3.2.11  Soziales Verhalten

Das soziale Verhalten am Arbeitsplatz hat in Zeiten der flachen Hierarchien an Be-
deutung gewonnen. Konnte man früher noch von klaren Stellenbeschreibungen und 
Kompetenzzuweisungen ausgehen, müssen Mitarbeiter heute in Projekten und Teams 
unterschiedliche Rollen einnehmen können. Die kommunikativen Fähigkeiten sind 
dadurch stärker gefordert. Grundsätzlich wird hier das persönliche Verhalten gegen-
über Vorgesetzten, Kollegen, Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern beurteilt.

Unterstützende Fragen
 y Kann der Arbeitnehmer mit den Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Geschäfts-

partnern erfolgreich kommunizieren?
 y Verhält sich der Mitarbeiter in den jeweiligen Situationen angemessen?
 y Zeigt er sich selbstkritisch und zudem auch respektvoll gegenüber den anderen – 

auch gerade in Stresssituationen? 
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4  Die äußere Form des Zeugnisses

Als allgemeiner Zeugnisgrundsatz muss die in § 630 BGB und § 109 Abs. 1 GewO aus-
drücklich enthaltene Schriftformregelung angesehen werden. Ein mündliches Zeugnis 
würde dem Zweck, als Unterlage für die Bewerbung zu dienen, nicht gerecht werden. 
Die Vorlage von Zeugnissen in elektronischer Form ist gegenwärtig noch nicht üblich 
und auch – noch – nicht zulässig, § 109 Abs. 3 GewO.

Nach der Verkehrssitte ist es aber üblich, dass das Arbeitszeugnis maschinenschrift-
lich bzw. mit dem Computer erstellt und ausgedruckt wird. Ein unsauber geschrie-
benes Zeugnis (Flecken, Durchstreichung, Radierung usw.) kann vom Arbeitnehmer 
zurückgewiesen werden.

Das Zeugnis muss auf Geschäftspapier (Firmenbogen) ausgestellt werden, wenn der 
Arbeitgeber Geschäftspapier besitzt und im Geschäftsverkehr verwendet.31 Dabei darf 
das Anschriftenfeld nicht ausgefüllt sein.

Das Zeugnis ist vom Arbeitgeber oder seinem Vertreter im Original zu unterzeichnen. 
Dabei darf die Unterschrift nicht »verstellt« sein, sie muss so aussehen wie alle ande-
ren Unterschriften des Unterzeichnenden, damit aus dieser selbst erkennbar ist, wer 
das Zeugnis unterschrieben hat.32

Das BAG hat bezüglich der Frage, ob ein Zeugnis gefaltet werden darf, nach vielen Ver-
fahren vor Landesarbeitsgerichten entschieden: Ein Zeugnis darf gefaltet werden, um 
es in einem Briefumschlag kleineren Formats unterzubringen. Allerdings ist darauf 
zu achten, dass dies beim Kopieren des Originals nicht auffällt. Zuvor hatte das LAG 
Hamburg die Auffassung vertreten, dass der Arbeitnehmer einen Anspruch auf ein 
ungeknicktes Zeugnis hat, weil sich aus den »Knickfalten« ergebe, dass das Zeugnis 
per Post übersandt wurde. Der Leser eines solchen genickten Zeugnisses könnte dann 
daraus den Schluss ziehen, dass das Arbeitsverhältnis derart belastet gewesen sei, 
dass der Arbeitnehmer das Firmengelände nicht mehr habe betreten dürfen und ihm 
deshalb das Zeugnis übersandt worden wäre. Das LAG Schleswig-Holstein hatte hin-
gegen den Anspruch auf ein ungeknicktes Zeugnis bereits verneint. Das BAG bekräftig-
te schließlich diese Auffassung.

Dass das Zeugnis frei von Rechtschreibfehlern sein sollte, ist zwar selbstverständ-
lich, führt aber auch gelegentlich zu Auseinandersetzungen vor den Arbeitsgerichten. 

31 BAG, Urteil v. 3.3.1993, 5 AZR 182/92.
32 LAG Hamm, Beschluss v. 27.7.2016, 4 Ta 118/16.
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Rechtschreibfehler geben Anlass zu der Vermutung, dass der Zeugnisersteller sich von 
dem Inhalt des Arbeitszeugnisses distanziere, also etwas anderes ausdrücken will, als 
er formuliert hat.33 Im Übrigen werfen Schreibfehler kein besonders gutes Licht auf 
den Aussteller, sodass schon aus diesem Grund auf ein ordentliches Schriftbild und 
eine fehlerfreie Formulierung geachtet werden sollte. Äußere Mängel wie Flecken, 
Streichungen, Textverbesserungen oder Ähnliches sind ebenso zu vermeiden.

Bisher noch nicht entschieden ist die Frage, in welcher Landessprache ein Zeugnis zu 
erstellen ist. Jedenfalls soweit ein Zeugnis für eine Tätigkeit in Deutschland ausge-
stellt werden soll, besteht auch grundsätzlich lediglich ein Anspruch auf ein deutsch-
sprachiges Zeugnis, denn hierzulande ist die Gerichtssprache Deutsch.

Im angloamerikanischen Bereich – und auch beispielsweise in Frankreich – arbeitet 
man mit »letters of reference« oder Empfehlungsschreiben, die mit Zeugnissen in der 
in Deutschland bekannten Form nicht vergleichbar sind.

Nur wenn die offizielle und tatsächliche Unternehmenssprache nicht Deutsch, son-
dern beispielsweise Englisch ist, könnte man der Auffassung sein, dass ein Anspruch 
auf ein Zeugnis in englischer Sprache besteht.

Das Zeugnis wirft auch ein Licht auf den Aussteller
Das Arbeitszeugnis wird im Rahmen von Bewerbungsunterlagen Dritten vorgelegt. Die 
Leser des Zeugnisses werden über die Äußerlichkeiten nicht nur auf den Arbeitneh-
mer, sondern auch auf den Aussteller des Zeugnisses schließen, weshalb man schon 
deshalb darauf achten sollte, dass auch die äußere Form einwandfrei ist.

33 LAG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil v. 2.4.2019, 2 Sa 187/18



Teil 2: Konkrete rechtliche Fragen 
und Antworten

Dieser Teil bietet Ihnen Antworten auf konkrete Fragen zum Zeugnisrecht:
 y Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit individuellen Fällen im Arbeitszeugnis umgehen kön-

nen (Elternzeit, Pflegezeit, fristlose Kündigung …);
 y Sie erfahren, wer einen rechtlichen Anspruch auf ein Zeugnis hat und wer dazu 

verpflichtet ist, eines auszustellen,
 y wann ein Zeugnis geändert werden muss bzw. wie es widerrufen werden kann
 y und wer bei einem fehlerhaften Zeugnis haftet.
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5  Konkrete Fälle beim Zeugnisinhalt

5.1  Beschäftigter schreibt das Zeugnis selbst

Hat der Arbeitgeber seinen zu beurteilenden Beschäftigten gebeten, selbst ein Zeug-
nis zu erstellen und unterzeichnet der Arbeitgeber dies dann auch, kann er sich im 
Nachhinein nicht darauf berufen, dass der Arbeitnehmer die Formulierungen und Be-
urteilungen selbst vorgenommen hat. Durch die Unterzeichnung des vom Arbeitneh-
mer selbst gefertigten Zeugnisses macht der Arbeitgeber sich dessen Inhalt zu eigen. 
Er macht auf diese Weise deutlich, dass der Entwurf des Arbeitnehmers auch seiner 
eigenen Beurteilung entsprach.34

5.2  Betriebsratstätigkeit, gewerkschaftliches Engagement

War ein Mitarbeiter gewerkschaftlich oder im Betriebsrat tätig, so ist die Erwähnung 
dieser Tätigkeit im Arbeitszeugnis unzulässig. Auch mittelbare Aussagen, die ein 
solches Engagement vermuten lassen, haben zu unterbleiben.35 Es wird – nur – das 
Arbeitsverhältnis dokumentiert, es geht also um die rein betriebliche Tätigkeit, die 
Ausführung der übertragenen Arbeitsaufgaben.

Nur auf ausdrücklichen Wunsch des Arbeitnehmers darf ein entsprechender Hinweis 
in ein qualifiziertes Zeugnis aufgenommen werden.36

War der zu beurteilende Arbeitnehmer allerdings über viele Jahre ausschließlich als 
freigestelltes Betriebsratsmitglied tätig, kann dies im Zeugnis erwähnt werden, da an-
sonsten eine ordnungsgemäße und vollständige Beurteilung nicht möglich ist.37

5.3  Bezug auf ein Zwischenzeugnis

In einem Endzeugnis darf nicht auf ein bereits erteiltes Zwischenzeugnis Bezug ge-
nommen werden. Das Endzeugnis muss das Arbeitsverhältnis von Beginn bis Ende 
abbilden.

34 BAG, Urteil v. 16.10.2007, 9 AZR 248/07.
35 ArbG Ludwigshafen, Urteil v. 18.03.1987, 2 Ca 281/87
36 ArbG Ludwigshafen, Urteil v. 18.03.1987, 2 Ca 281/87
37 LAG Frankfurt, Urteil v. 10.3.1977, 6 Sa 779/76.
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Hat der Arbeitgeber ein Zwischenzeugnis erteilt, ist er aber grundsätzlich an dessen 
Aussagen und Formulierungen gebunden. Das gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber 
dafür nicht verantwortlich war, weil er beispielsweise erst später in das Arbeitsver-
hältnis eingetreten ist, etwa durch einen Betriebsübergang. Der neue Arbeitgeber 
müsste bei einem Abweichen von dem erteilten Zwischenzeugnis dann beweisen, wa-
rum das zuvor erteilte Zeugnis nicht korrekt war.38

5.4  Elternzeit

Ein neuer Arbeitgeber kann ein berechtigtes Interesse daran haben, zu erfahren, ob 
der Arbeitnehmer während der Dauer des Arbeitsverhältnisses tatsächlich gearbeitet 
und damit praktische Erfahrungen gewonnen hat oder über einen längeren Zeitraum 
von der Arbeitspflicht befreit war. Dieses Interesse rechtfertigt die Angabe der Unter-
brechung der Beschäftigung durch eine Elternzeit, wenn die Unterbrechung bezogen 
auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses wesentlich ist. Als Faustregel kann gelten, dass 
die Unterbrechung anzugeben ist, wenn sie mindestens 70 % der Dauer des Arbeits-
verhältnisses ausmacht.39 Dabei sollte die Elternzeit als Grund für die Unterbrechung 
der Beschäftigung angegeben werden, um anderweitige Mutmaßungen über den 
Grund der Unterbrechung zu vermeiden.

5.5  Pflegezeit

Auch Zeiten, in denen Beschäftigte zur Pflege naher Angehöriger nach dem Pflege-
zeitG keine Arbeitsleistung erbracht haben, sind dann in das Zeugnis aufzunehmen, 
wenn sie einen erheblichen Zeitraum des Arbeitsverhältnisses betreffen, ähnlich den 
Zeiträumen der Elternzeit.

5.6  Krankheit

Ein Hinweis auf eine Erkrankung darf im Zeugnis grundsätzlich nicht enthalten sein, 
da solche Hinweise den Arbeitnehmer  – unabhängig von etwaigen Heilerfolgen  – 
während des ganzen Berufslebens belasten würden. Es ist Sache eines potenziellen 
Arbeitgebers, bei der Bewerberauswahl im Rahmen des rechtlich zulässigen Frage-
rechts Krankheiten zu ermitteln und gegebenenfalls eine Einstellungsuntersuchung 
zu verlangen. Außerdem besteht für Arbeitnehmer eine Offenbarungspflicht, wenn 

38 BAG, Urteil v. 16.10.2007, 9 AZR 248/07.
39 BAG, Urteil v. 10.5.2005, 9 AZR 261/04, für 70 %.
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aufgrund der Erkrankung die vorgesehene Tätigkeit nicht ordnungsgemäß ausgeübt 
werden kann. Etwas anderes gilt dann, wenn die Krankheit prägend für das Arbeits-
verhältnis war, etwa bei einem krankheitsbedingten Ausfall von 50 % der Arbeitszeit. 
In diesem Fall kann ausnahmsweise der Grund für die Ausfallzeit angegeben werden.40

5.7  Schwerbehinderung

Ebenso wenig wie eine Erkrankung ist eine Schwerbehinderung im Zeugnis anzuge-
ben. Etwas anderes kann allenfalls bei erkennbaren Behinderungen gelten oder wenn 
der Behinderte den Hinweis auf die Behinderung wünscht, beispielsweise verbunden 
mit dem Hinweis, dass er seinen Aufgaben trotz der Behinderung in vollem Umfang 
nachgekommen ist.41

5.8  Vertragsbruch

Es darf im Zeugnis nicht erwähnt werden, dass ein Arbeitnehmer unter Vertragsbruch 
ausscheidet, wenn das vertragsbrüchige Verhalten für den Arbeitnehmer nicht cha-
rakteristisch oder typisch ist.42 Die Erwähnung des Vertragsbruchs berücksichtige bei 
der Abwägung zwischen Wahrheitspflicht und Wohlwollen nicht ausreichend, wie ent-
scheidend ein Zeugnis für den Arbeitnehmer, insbesondere für seine berufliche Ent-
wicklung und die freie Wahl seines Arbeitsplatzes sein könne. Mit der Begründung, der 
Hinweis auf den Vertragsbruch könne dem Arbeitnehmer im weiteren Verlauf seines 
Berufslebens zum Verhängnis werden, jedenfalls sein künftiges Fortkommen in kon-
junkturschwächeren Zeiten erheblich erschweren, halten auch Vertreter der Literatur 
die Erwähnung des Vertragsbruchs für nicht rechtmäßig.43

Gegen diese Rechtsauffassung bestehen jedoch Bedenken. Wenn ein Vertragsbruch 
vorliegt, wird teilweise vertreten, dass er auch im Zeugnis vermerkt werden kann. Es 
bestehe für einen potenziellen Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der Informa-
tion, ob ein Bewerber bei einem früheren Arbeitgeber vertragsbrüchig war. Diese zutref-
fende Information benachteiligt einen Arbeitnehmer auch nicht unangemessen. Nicht 
selten reagieren Arbeitgeber auf eine Arbeitnehmerkündigung mit der Freistellung des 
Arbeitnehmers. Eine besondere Loyalität des Arbeitnehmers nach Ausspruch einer 
Kündigung wird deshalb in der Regel nicht erwartet. Insofern belastet ein zutreffender 
Hinweis auf einen früheren Vertragsbruch einen Arbeitnehmer nicht übermäßig. Auch 

40 LAG Sachsen, Urteil v. 30.1.1996, 5 Sa 996/95.
41 Ähnlich Weuster/Scheer, »Arbeitszeugnisse in Textbausteinen«, 13. Auflage 2015, S. 44.
42 LAG Köln, Urteil v. 8.11.1989, 5 Sa 799/89.
43 Schleßmann, »Das Arbeitszeugnis«, 20. Auflage 2012, S. 52, 109.

5.7 Schwerbehinderung

5.8 Vertragsbruch



5 Konkrete Fälle beim Zeugnisinhalt

46

die Begründung im Urteil des Landesarbeitsgerichts Köln belegt, dass im Zeugnis ein 
Hinweis auf den Arbeitsvertragsbruch enthalten sein kann. Im Urteil wird ausgeführt, 
durch die Entfernung des beanstandeten Satzes (mit dem Hinweis auf den Vertrags-
bruch) verliere das Zeugnis seine Warnfunktion für einen potenziellen neuen Arbeitge-
ber nicht, der vor einer vorschnellen Einstellungsentscheidung geschützt werden soll. 
Der Warnfunktion werde bereits dadurch Rechnung getragen, dass im Zeugnis die Be-
endigung des Arbeitsverhältnisses zu einem auffallenden Termin erwähnt werde. Ein 
ungewöhnlicher Beendungstermin werde einem neuen Arbeitgeber regelmäßig Anlass 
geben, sich beim früheren Arbeitgeber durch eine Auskunftserteilung über den Been-
digungstatbestand rückzuversichern. Damit entfällt jedoch nicht der Hinweis auf den 
Vertragsbruch. Der konkrete Hinweis wird lediglich durch einen allgemein gehaltenen 
ersetzt, der geeignet ist, vertragstreue Arbeitnehmer, die ebenfalls zu einem ungewöhn-
lichen Beendigungszeitpunkt ausscheiden, beispielsweise durch einvernehmliche Ver-
tragsauflösung auf Wunsch des Arbeitnehmers, als Vertragsbrüchige abzustempeln. 
Darüber hinaus muss auch berücksichtigt werden, dass die durch den ungewöhnlichen 
Beendigungszeitpunkt ohne konkreten Hinweis nahegelegte Nachfrage beim früheren 
Arbeitgeber für den Arbeitnehmer keinesfalls wohlwollend ist. Es ist zu befürchten, dass 
bei dieser nicht kontrollierbaren Nachfrage der Wohlwollensgrundsatz nicht beachtet 
wird und etwaige wahrheitswidrige Angaben kaum richtiggestellt werden können.

5.9  Fristlose Kündigung

Die Aufnahme des Beendigungsgrundes »fristlose arbeitgeberseitige Kündigung« in 
ein qualifiziertes Zeugnis ist nach dem Urteil des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf 
vom 22.1.1988 unzulässig, wenn das Datum der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
im Zeugnis enthalten ist.44 Begründet wird dies damit, es entspreche zwar objektiv den 
Tatsachen, dass das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt wurde und diese Kündigung 
vom Arbeitsgericht rechtskräftig bestätigt wurde. Diese rechtskräftig bestätigte fristlose 
Kündigung könne jedoch allein durch den ungewöhnlichen Zeitpunkt der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses zum Ausdruck gebracht werden. Der Warnfunktion werde 
deshalb auch durch das Weglassen des Beendigungstatbestands Rechnung getragen. 
Regelmäßig werde nämlich ein an der Einstellung des Arbeitnehmers interessierter 
Arbeitgeber an dem ungewöhnlichen Beendigungsdatum des Arbeitsverhältnisses An-
stoß nehmen und sich beim früheren Arbeitgeber durch eine Auskunft rückversichern.

Diesem Urteil folgend vertreten auch Weuster/Scheer45 den Standpunkt, eine fristlo-
se Kündigung durch den Arbeitnehmer dürfte nicht ausdrücklich erwähnt werden. Es 

44 LAG Düsseldorf, Urteil v. 22.1.1988, 2 Sa 1654/87.
45 Weuster/Scheer, »Arbeitszeugnisse in Textbausteinen«, 13. Auflage 2015, S. 109.
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genüge, wenn der Sachverhalt indirekt aus dem ungewöhnlichen Beendigungsdatum 
hervorgehe. Auch andere Vertreter der arbeitsrechtlichen Literatur sind der Auffas-
sung, der Grund der Beendigung des Arbeitsverhältnisses sei grundsätzlich nicht zu 
erwähnen, er habe weder mit der Art noch mit der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
etwas zu tun. Das Zeugnis sei kein Datenträger für die Übermittlung sonstiger Infor-
mationen, die über den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalt hinausgehen. Ein Hinweis 
auf eine fristlose Arbeitgeberkündigung sei unzulässig, bei einer außerordentlichen 
Kündigung werde der meist ungewöhnliche Zeitpunkt der Beendigung zu Fragen nach 
dem Grund Anlass geben.46

Diesen Auffassungen stehen die oben angeführten Bedenken bei der Parallelproble-
matik des Vertragsbruchs entgegen. Es ist nicht einzusehen, weshalb ein ordnungsge-
mäß zu einem ungewöhnlichen Beendigungszeitpunkt ausscheidender Arbeitnehmer 
bei wahrheitsgemäßer Angabe dieses Zeitpunkts im Zeugnis mit dem Stigma behaf-
tet werden soll, er sei vertragsbrüchig gewesen oder habe sich derart verhalten, dass 
ihn sein früherer Arbeitgeber fristlos kündigen musste. Unter Berücksichtigung des 
Wahrheitsgrundsatzes und des Wohlwollensgrundsatzes darf der Entlassungsgrund 
vielmehr als solcher im Zeugnis angeführt werden, falls keine nur geringfügige dienst-
liche Verfehlung vorlag.47 Dabei ist unter dem Beendigungsgrund eine Tatsache zu 
verstehen, aufgrund deren ein Arbeitsverhältnis aufgelöst wird. Ob die Auflösung des 
Arbeitsverhältnisses mit oder ohne Einhaltung der Kündigungsfrist erfolgt, ist dem-
gegenüber kein Beendigungsgrund, der in ein qualifiziertes Zeugnis aufzunehmen ist.

Angegeben werden kann danach der Grund, der zur fristlosen Kündigung geführt hat-
te. Nicht zu erwähnen und wegen des angegebenen Kündigungsgrunds auch überflüs-
sig ist der zusätzliche Hinweis, dass eine fristlose oder außerordentliche Kündigung 
erfolgte.

5.10  Straftat und Strafverfahren

Straftaten und Strafverfahren sind für ein Zeugnis nur von Belang, wenn sie mit dem 
Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen. In diesem Fall (z. B. Untreue, Unterschlagung 
oder Diebstahl zum Nachteil des Arbeitgebers oder der Kollegen, bei Trunkenheits-
fahrt mit einem Dienstfahrzeug oder bei einer sittlichen Verfehlung eines Heimleiters) 
muss im Arbeitszeugnis ein Hinweis aufgenommen werden, andernfalls kann sich der 
Arbeitgeber, falls der Arbeitnehmer beim neuen Arbeitgeber wiederum straffällig wer-
den sollte, sogar schadensersatzpflichtig machen.48 Allerdings darf der Hinweis grund-

46 Schleßmann, »Das Arbeitszeugnis«, 20. Auflage 2012, S. 63.
47 Münchener Kommentar – Henssler, 8. Auflage 2020, § 630 Rdn. 45.
48 Schleßmann, »Das Arbeitszeugnis«, 20. Auflage 2020, S. 104.
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sätzlich nur erfolgen, wenn die Straftat nachgewiesen ist, entweder durch gerichtliche 
Entscheidung bestätigt oder durch eindeutige Fakten oder durch ein Geständnis. 
Ein laufendes Ermittlungsverfahren darf in das Arbeitszeugnis nicht aufgenommen 
werden; im Strafrecht gilt der Grundsatz »Im Zweifel für den Angeklagten«, auch im 
Zeugnisrecht gilt, dass nur nachgewiesenes Fehlverhalten und eine nachgewiesene 
Straftat erwähnt werden dürfen.49

Allerdings kann die Erwähnung einer Straftat im Arbeitszeugnis mit dem Amnestie-
gedanken, der insbesondere im Bundeszentralregistergesetz zum Ausdruck kommt, 
kollidieren.50 Im Bundeszentralregister (Vorstrafenregister) werden alle rechtskräfti-
gen Verurteilungen der Strafgerichte vermerkt, allerdings werden diese Eintragungen 
nach Ablauf bestimmter Fristen, die von der Höhe der gerichtlich verhängten Strafe 
abhängen, wieder getilgt. Dabei ist in § 51 des Bundeszentralregistergesetzes gere-
gelt, dass Taten und Verurteilungen dem Betroffenen im Rechtsverkehr nicht mehr 
vorgehalten und nicht zu seinem Nachteil verwertet werden dürfen, wenn die Eintra-
gung im Register getilgt wurde. Mit diesem Rechtsgedanken ist es schwer vereinbar, 
entgegen einer Tilgung im Bundeszentralregister einen Arbeitnehmer durch Hinweis 
im Arbeitszeugnis lebenslang zu brandmarken.

5.11  Verdacht einer strafbaren Handlung

Der Verdacht einer strafbaren Handlung darf im Zeugnis nicht aufgenommen werden, 
auch wenn er nach den Grundsätzen der Verdachtskündigung zur Entlassung geführt 
hat. Dies gilt auch für Fälle begründeten Verdachts.51

5.12  Wettbewerbsverbot

Unterliegt der ausscheidende Mitarbeiter einem nachvertraglichen Wettbewerbsver-
bot, ist dies, obwohl für den potenziellen neuen Arbeitgeber ggf. wichtig, nicht in ein 
Arbeitszeugnis aufzunehmen.52

49 LAG Düsseldorf, Urteil v. 3.5.2005, 3 Sa 359/05.
50 Vgl. Schleßmann, »Das Arbeitszeugnis«, 20. Auflage, S. 103.
51 Vgl. Schleßmann, »Das Arbeitszeugnis«, 20. Auflage, S. 103.
52 LAG Hamm, Urteil v. 10.5.1962, 6 Sa 70/62.

5.11 Verdacht einer strafbaren Handlung

5.12 Wettbewerbsverbot



49

6  Zeugnisausstellung: Rechtsanspruch 
und Zeitpunkt

6.1  Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses

6.1.1  Rechtsgrundlagen

Die Rechtsgrundlage für die Erteilung des Arbeitszeugnisses stellen § 630 BGB, § 109 
GewO und § 16 BBiG dar. Nach § 630 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) können unter 
Umständen auch freie Mitarbeiter, die nicht als Arbeitnehmer tätig sind oder waren, 
bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses ein schriftliches Zeugnis 
über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Ein genereller Anspruch ergibt 
sich für sie aus § 630 BGB aber nicht. § 630 BGB betrifft in erster Linie Organmitglieder 
wie Vorstände und Geschäftsführer. Entscheidend für § 630 BGB ist, dass ein »dauern-
des Dienstverhältnis« vorliegt. Das Zeugnis ist auf Verlangen auch auf Leistungen und 
Führung zu erstrecken.

§ 630 Bürgerliches Gesetzbuch: Pflicht zur Zeugniserteilung
1 Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem 
anderen Teil ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. 
2 Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. 
3 Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. 4 Wenn der Ver-
pflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewerbeordnung Anwendung. § 109 GewO 
gilt für (echte) freie Mitarbeiter mangels Arbeitnehmerstatus nicht.

Für Arbeitnehmer gilt nach § 6 Abs.  2 der Gewerbeordnung (GewO) die Regelung in 
§ 109 GewO. Aufgrund dieser Bestimmung hat der Arbeitnehmer bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis, die Erteilung des Zeugnis-
ses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. In Absatz 2 dieser Bestimmung findet 
sich zusätzlich das Gebot, Zeugnisse klar und verständlich zu formulieren und die Re-
gelung, dass ein Zeugnis keine Merkmale oder Formulierungen enthalten darf, die den 
Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersicht-
liche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen.

§ 109 Gewerbeordnung: Zeugnis

(1) 1 Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis. 2 Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit 
(einfaches Zeugnis) enthalten. 3 Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die Angaben 
darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) er-
strecken.

6 Zeugnisausstellung: Rechtsanspruch und Zeitpunkt
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(2) 1 Das Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein. 2 Es darf keine Merkmale oder 
Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder 
aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen.
(3) Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

Bei Auszubildenden stellt die Regelung in § 16 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) 
die Rechtsgrundlage dar. Danach hat der Ausbildende dem Auszubildenden bei Be-
endigung des Berufsausbildungsverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. Hat der Aus-
bildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, soll auch der tatsächliche 
Ausbilder das Zeugnis unterschreiben. Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, 
Dauer und Ziel der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und 
Kenntnisse des Auszubildenden. Auf Verlangen des Auszubildenden sind auch Anga-
ben über Führung, Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 16 Berufsbildungsgesetz: Zeugnis

(1) 1 Ausbildende haben den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungsverhält-
nisses ein schriftliches Zeugnis auszustellen. 2 Die elektronische Form ist ausgeschlossen. 
3 Haben Ausbildende die Berufsausbildung nicht selbst durchgeführt, so soll auch der Ausbil-
der oder die Ausbilderin das Zeugnis unterschreiben.
(2) 1 Das Zeugnis muss Angaben enthalten über Art, Dauer und Ziel der Berufsausbildung 
sowie über die erworbenen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszu-
bildenden. 2 Auf Verlangen Auszubildender sind auch Angaben über Verhalten und Leistung 
aufzunehmen.

6.1.2  Anspruchsberechtigter Personenkreis

Zunächst muss selbstverständlich der Anspruchsberechtigte – der Arbeitnehmer bzw. 
der Auszubildende – die Erteilung des Zeugnisses beim Arbeitgeber geltend machen. 
Dabei darf der Arbeitgeber bzw. der Ausbilder keine zu hohen Anforderungen an die 
Wortwahl des Begehrens stellen. Wünscht der Arbeitnehmer ein »Zeugnis«, dann wird 
der Arbeitgeber aufgrund des Sprachgebrauchs davon ausgehen müssen, dass er ein 
qualifiziertes Zeugnis haben möchte; das einfache Zeugnis wird üblicherweise nur als 
»Bescheinigung« bezeichnet, während mit dem Begriff des Zeugnisses auch eine Leis-
tungs- und Verhaltensbeurteilung verbunden wird.

Arbeitsverhältnis
Voraussetzung für den Anspruch gegen den Arbeitgeber, dass dieser ein Zeugnis er-
stellt, ist zunächst, dass ein entsprechendes Arbeits-, Anstellungs- oder Berufsaus-
bildungsverhältnis besteht oder bestanden hat.
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Auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses kommt es dabei nicht an; auch nach einer nur 
wenige Tage dauernden Beschäftigung hat der Mitarbeiter einen Anspruch auf ein 
Arbeitszeugnis. Die Dauer kann aber dafür entscheidend sein, welche Art des Zeugnis-
ses der Mitarbeiter zu beanspruchen hat.

Ebenso wenig kommt es für die Verpflichtung zur Erteilung des Arbeitszeugnisses 
darauf an, in welchem zeitlichen Umfang der Arbeitnehmer gearbeitet hat. Auch 
Teilzeitkräfte, nebenberuflich Tätige oder geringfügig Beschäftigte, die nicht sozial-
versicherungspflichtig sind, können ein Arbeitszeugnis verlangen. Da § 109 Abs.  1 
GewO und § 16 BBiG kein dauerndes Dienstverhältnis voraussetzen, könnte Arbeit-
nehmern auch bei einem kurzen Aushilfsarbeitsverhältnis ein Anspruch auf Erteilung 
eines Zeugnisses zustehen.

Ein qualifiziertes Zeugnis mit einer Bewertung der Leistungen und der Führung des 
Arbeitnehmers kann jedoch nur sachgerecht ausgestellt werden, wenn das Beschäf-
tigungsverhältnis eine gewisse Zeit bestanden hat. Bei einem sehr kurzen Arbeitsver-
hältnis können Leistung und Verhalten noch nicht wirklich beurteilt werden. Deshalb 
wird üblicherweise ein Anspruch auf Erteilung eines qualifizierten Zeugnisses von 
einer gewissen Dauer des Beschäftigungsverhältnisses abhängig zu machen sein. 
Das LAG Köln geht allerdings bereits nach einer Beschäftigungszeit von 6 Wochen von 
einem Anspruch auf ein qualifiziertes Zeugnis aus.53

Demgegenüber kann das einfache Zeugnis auch bei Beschäftigungsverhältnissen 
von sehr kurzer Dauer ausgestellt werden. Es gibt dem Beschäftigten die Möglichkeit, 
seine Beschäftigungszeiten lückenlos zu belegen. Der Anspruch auf Erteilung eines 
einfachen Zeugnisses entsteht deshalb auch bei einem kurzfristigen Beschäftigungs-
verhältnis.54

Weitere Personengruppen
Leitende Angestellte gelten insoweit auch als Arbeitnehmer im Sinne von § 109 GewO 
und haben deswegen ebenfalls einen Zeugnisanspruch.

Auch arbeitnehmerähnlichen Personen, Heimarbeitern und freien Mitarbeitern sowie 
den freien Handelsvertretern steht der Zeugnisanspruch gem. § 630 BGB zu.

Ob auch den gesetzlichen Vertretern juristischer Personen, beispielsweise den Vor-
standsmitgliedern von Aktiengesellschaften, ein Zeugnisanspruch zusteht, ist um-

53 LAG Köln, Urteil v. 30.3.2001, 4 Sa 1485/00.
54 Vgl. Münchener Kommentar – Henssler, 8. Aufl. 2020, § 630 Rdn. 10.



6 Zeugnisausstellung: Rechtsanspruch und Zeitpunkt

52

stritten. Dem GmbH-Geschäftsführer, der nicht gleichzeitig Gesellschafter ist, wurde 
von der Rechtsprechung ein Zeugnisanspruch zuerkannt.55

Auszubildende haben auch dann einen Anspruch auf Erteilung eines Zeugnisses, 
wenn sie die Abschlussprüfung nicht absolvieren oder nicht bestehen. Einen Zeugnis-
anspruch haben auch Volontäre, Praktikanten und sogenannte Anlernlinge (vgl. § 26 
i. V. m. § 16 BBiG). Umschüler haben ebenfalls einen Zeugnisanspruch: Das Umschu-
lungsverhältnis ist zwar kein Ausbildungs-, aber ein Dienstverhältnis, sodass sich der 
Zeugnisanspruch aus § 630 BGB ergibt.56

Leih- bzw. Zeitarbeitnehmer haben einen Zeugnisanspruch gegenüber ihrem Arbeit-
geber, also dem Verleihunternehmen. Dieses wiederum wird sich entsprechende In-
formationen vom Entleiherbetrieb geben lassen müssen, da dieser die erforderlichen 
Kenntnisse besitzt.

Faktisches Arbeitsverhältnis
Bei einem sogenannten faktischen Arbeitsverhältnis wird nur dann ein Zeugnisan-
spruch bestehen, wenn der »Arbeitnehmer« auch tatsächlich gearbeitet hat. Ein fak-
tisches Arbeitsverhältnis liegt dann vor, wenn im Nachhinein festgestellt wird, dass 
eigentlich ein Arbeitsverhältnis rechtlich gar nicht bestand, aber Arbeitsleistung er-
bracht wurde und Entgeltzahlung erfolgt ist. Etwas anderes gilt bei der sogenannten 
Prozessbeschäftigung.57

BEISPIEL: PROZESSBESCHÄFTIGUNG GIBT KEINEN ZEUGNISANSPRUCH

Dem Mitarbeiter ist zum 31.12.2020 gekündigt worden. In erster Instanz hat er 
mit seiner Kündigungsschutzklage obsiegt und wird über den 31.12.2020 wei-
ter beschäftigt, bis das Urteil am 12.4.2021 durch die Berufung aufgehoben 
und die Kündigungsschutzklage abwiesen wurde. Beendigungszeitpunkt für 
das Arbeitsverhältnis ist der 31.12.2020. Die nachträgliche Beschäftigung ist 
kein Arbeitsverhältnis, das im Zeugnis zu erwähnen ist.

Für den Zeugnisanspruch eines Arbeitnehmers kommt es nicht darauf an, ob und in 
welcher Weise das Arbeitsverhältnis beendet wurde. Es kommt allein darauf an, ob 
etwas dokumentiert werden kann und ob es eine Arbeitsleistung gegeben hat, die be-
urteilt werden kann.

Der Anspruch auf Erteilung eines Arbeitszeugnisses hängt davon ab, ob der Mitarbei-
ter hieran ein berechtigtes Interesse hat. Dies ist dann der Fall, wenn das Arbeitsver-

55 BGH, Urteil v. 9.11.1967, II ZR 64/67.
56 BAG, Urteil v. 12.2.2013, 3 AZR 120/11.
57 BAG, Urteil v. 14.6.2016, 9 AZR 8/15.


